
  

 
 
So läuft’s bei uns 
 
 
 

     
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Ihr Kind tritt neu in den Kindergarten oder die 
Primarschule ein. In dieser Broschüre finden Sie allerlei 
Wissenswertes über unsere Schule. 
 
Die Volksschule begleitet und fördert Ihr Kind in seinem 
Lern- und Entwicklungsprozess. Sie setzt sich ein für 
eine umfassende, zeit- und kindgerechte Bildung von 
fachlichen, persönlichen und sozialen Kompetenzen. 
Die Schule ist bestrebt, die Freude am Lernen und an 
der Leistung zu wecken und zu erhalten sowie das 
Urteilsvermögen zu fördern. Die Verantwortung für die 
Erziehung tragen die Eltern. Die Schule unterstützt Sie 
dabei. 

 
 

 
Schulweg 
Für den Schulweg sind die Eltern verantwortlich. Begleiten 
Sie am Anfang Ihr Kind und zeigen Sie ihm den sichersten 
Weg. Machen Sie Ihr Kind auf mögliche Gefahren 
aufmerksam. 
 
Ab 1.08.2002 gilt eine neue Gesetzgebung für 
„fahrzeugähnliche Geräte“ (fäG). Wenn Sie Ihrem Kind die 
Benützung von Inline-Skates, Rollschuhen, Kickboards, 
Mini-Trottinetts, Kinderrädern oder Rollbrettern erlauben, 
informieren Sie sich bitte über die geltende Regelung. 
 

Versicherungen 
Die Unfallversicherung ist Sache der Eltern.  
 
Für mutwillige Sachbeschädigungen an Schulanlagen und -
mobiliar sowie für Materialverluste werden die Schulkinder 
bzw. deren Eltern haftbar gemacht. 
 
 

Dienstleistungen 
 

Schulärztlicher Dienst 
Im 2. Kindergartenjahr, im 4. Schuljahr und vor Schulaustritt 
wird ein Untersuch beim Schularzt durchgeführt. Der Schul-
arzt führt die Kontrolle des Impfstatus sowie Untersuche auf 
gesundheitliche Störungen, welche einer Behandlung bzw. 
einer schulischen Massnahme bedürfen, durch. 
 
Diese Untersuche dienen nicht als Ersatz für Kontrollen und 
Behandlungen beim Hausarzt. 
 
 

Schulzahnpflege 
Im Sinne einer Prävention werden ab dem 2. 
Kindergartenjahr und während der Schulzeit jährliche 
Kontrollen in Form von Reihenuntersuchungen beim 
Schulzahnarzt angeboten. Die jährliche Kontrolle ist freiwillig 
und unentgeltlich. Die Schulbehörde empfiehlt eine jährliche 
Kontrolle. 
 
Während des Schuljahres besucht eine Dentalhygienikerin 
die Kindergarten- und Primarschulklassen. Diese 
Fachperson motiviert die Kinder zur Mundhygiene und zu 
richtiger Ernährung. Bei diesen Besuchen gehört jeweils das 
Einbürsten von Fluor dazu. 

 
Schulanlässe 
Wanderungen, Exkursionen, Lager und Sporttage sind feste 
Bestandteile unserer Schulkultur. Die verschiedenen Stufen 
und Standorte unserer Volksschulgemeinde haben ihre 
eigenen Kulturen aufgebaut und pflegen ihre Traditionen. 

 

Examen 
Am Ende des Schuljahres führen die verschiedenen Klassen 
und Schulhäuser ihre Examen durch. Die Examen sind 
immer öffentlich. Eltern und Angehörige unserer Schulkinder 
sowie interessierte Personen sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Musikalischer Grundkurs 
Um dem Lernen mit allen Sinnen noch gerechter zu werden 
und den Kindern ein vertieftes Angebot im Bereich 
Musik/Rhythmus anzubieten, wird an der VSG Wigoltingen 
der musikalische Grundkurs für alle 1. Klässler der 
Primarschule während 1 Lektion pro Woche unterrichtet. 
 
Instrumentalunterricht wird vom örtlichen Musikverein oder 
der Musikschule Thurtal Seerücken angeboten. 
www.msts.ch 
 

Ferien 
Der Ferienplan der Volksschulgemeinde Wigoltingen ist 
verbindlich. Dieser wird jeweils im 2. und 4. Quartal des 
Jahres mit Budget und Jahresbericht veröffentlicht. Der 
Ferienplan kann auch auf dem Sekretariat oder auf der 
Homepage bezogen werden. 
 

Absenzen 
Bei Erkrankung muss das Kind vor Unterrichtsbeginn beim 
Klassenlehrer bzw. bei der Klassenlehrerin abgemeldet 
werden.  
 
Als entschuldbare Versäumnisse gelten nur Krankheit, Unfall 
sowie die Teilnahme an familiären Fest- oder Trauer-
anlässen. Die Kompetenz zur Bewilligung hierfür liegt bei der 
Klassenlehrperson/Schulleitung. Absenzen aus anderen 
Gründen werden grundsätzlich nicht bewilligt.  
 
In Ausnahmefällen kann ein schriftliches Gesuch bis 
spätestens 14 Tage vor Absenz an das Schulpräsidium 
eingereicht werden. Die Entscheidungskompetenz liegt bei 
der Schulbehörde.  
 
Absenzen vor Beginn und nach Schluss der Ferien 
(Ferienverlängerung) werden gemäss Gesetzgebung 
grundsätzlich nicht bewilligt.  
 
Organisation 
Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe I bilden 
Teile der Volksschule im Kanton Thurgau. Für die Belange 
von Kindergarten und Primarschule ist die Schulleitung 
Primar/Kindergarten zuständig und für die Belange der 
Sekundarstufe I die Schulleitung Sekundar. 



Schulpflicht 
Die obligatorische Schulpflicht beträgt zwei Jahre 
Kindergarten, sechs Jahre Primarschule und drei Jahre 
Sekundarstufe I. 
 

Blockzeiten 
Ab August 2011 werden in der VSG Wigoltingen für 
Kindergarten und Primarschule flächendeckend Blockzeiten 
eingeführt. Der Unterricht findet vormittags jeweils während 
3 ½ Stunden statt. 
 

Mittagstisch 
Eine Projektgruppe - bestehend aus Vertretern von Schule, 
Politischer Gemeinde und interessierten Eltern – prüft und 
plant zur Zeit die Einführung eines Mittagstisches. 
 

Kindergarten 
Vor dem Eintritt in die 1. Klasse müssen alle Kinder 
obligatorisch zwei Jahre den Kindergarten besuchen. Die 
Anmeldung erfolgt jeweils Mitte März. Die Einteilung der 
Kinder wird von der Schulleitung in Zusammenarbeit mit den 
Kindergärtnerinnen vorgenommen. 
 

Primarschule 
Die Primarschule dauert 6 Jahre. Anschliessend erfolgt der 
Übertritt in die Sekundarstufe I. 
 

Sekundarstufe I 
Die Sekundarstufe I dauert 3 Jahre. Der Übertritt in eine 
weiterführende Schule ist ab der 2. Klasse möglich.  
 

 
Beurteilung 
 

Eltern-Kind-Lehrperson-Gespräch 
Die Klassenlehrperson lädt Sie mindestens einmal pro 
Schuljahr zu einem Gespräch ein. Dabei werden Sie über den 
aktuellen Leistungsstand sowie das Arbeits- und 
Sozialverhalten Ihres Kindes informiert. 
 

Elternkontakte/Elternabende/Schulbesuche 
Grundsätzlich ist die Schule für Elternbesuche immer geöffnet. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich vor Ort über den 
schulischen Werdegang Ihres Kindes zu informieren. 
 
Wünschen Sie ein persönliches Gespräch, bitten wir Sie, mit 
der Lehrperson einen Termin zu vereinbaren. Die Schulleitung 
berät Sie gerne in schulischen Belangen Ihres Kindes.  

 

Welche Unterstützung bietet die 
Volksschulgemeinde? 
 
Ist ein Kind in der Regelklasse überfordert oder vermag es 
dem Leistungsziel der Regelklasse nicht zu folgen, klärt die 
Klassenlehrperson zusammen mit Eltern, Schulleitung und 
weiteren Fachpersonen ab, mit welchen Massnahmen 
geholfen werden kann. 
 
Die Massnahmen werden durch die Lehrperson des Kindes 
beantragt und von qualifizierten Personen durchgeführt. 
 

SHP, Stütz- und Förderunterricht 
Die Schulische Heilpädagogik (SHP) unterstützt Kinder und 
hilft ihnen in schulischen Belangen. 
Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist für Kinder, die Deutsch 
nicht als Erstsprache von den Eltern gelernt haben. Die 
Kinder lernen in Kleingruppen, um den Anschluss an den 
Klassenverband zu schaffen. 
Alle Unterstützungsmassnahmen erfolgen nach Rück-
sprache der Klassenlehrperson mit den Eltern. 

 
Nicht alle therapeutischen Massnahmen und Stütz- und 
Förderkurse werden finanziell nur von der Schulgemeinde 
getragen. Die Eltern können zu einem Kostenbeitrag 
verpflichtet werden.  
 
 

Logopädischer Dienst  
Die Logopädie fördert den sprachlichen Bereich, das 
Sprachverständnis, die Aussprache und den Satzbau. Im 
Kindergarten können Reihenuntersuchungen stattfinden, um 
die sprachliche Entwicklung der Kinder zu testen. Eine 
Behandlung von Sprach- und Sprechstörungen erfolgt nur 
nach Rücksprache mit den Eltern. 

 
Hausaufgaben-Betreuung 

Auf den Stufen Primarschule und Sekundarschule bietet die 
VSG Wigoltingen eine Hausaufgaben-Betreuung an. Die 
Kosten gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten.  

 

Auskünfte 
Wenden Sie sich bei allen Fragen, welche Ihr Kind oder 
die Schule betreffen, zuerst an die Klassenlehrperson 
Ihres Kindes. Sie kann Ihnen kompetent Auskunft über Ihr 
Kind und den Schulalltag geben. 
 
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich an die Schulleitung 
oder das Schulsekretariat. 
 
 
Volksschulgemeinde Wigoltingen 

Behörde, Schulleitung und Lehrerschaft 
 
 
 
Schulbehörde 

Präsidium 
Bahnhofstrasse 40, Wigoltingen 
Tel. 052 763 21 20 
Fax 052 763 45 46 
praesidium@vsgwigoltingen.ch 
 
Schulleitung Primar/Kindergarten 

Esther Hiller-Huber 
Bahnhofstrasse 40, Wigoltingen 
Tel. 052 770 04 34 
Fax 052 763 45 46 
schulleitung.ps@vsgwigoltingen.ch 
 
Schulleitung Sekundarschule 

Rita Reutimann 
Kirchstrasse 12a, Wigoltingen 
Tel. 052 763 14 80 
Fax 052 763 21 79 
schulleitung.sek@vsgwigoltingen.ch 
 
Schulsekretariat 

Bahnhofstrasse 40, Wigoltingen 
Tel. 052 763 21 20 
Fax 052 763 45 46 
sekretariat@vsgwigoltingen.ch 
schulpflege@vsgwigoltingen.ch 
 
Öffnungszeiten: 
Montag – Freitag   8.30 – 11.00 Uhr 
 
www.vsgwigoltingen.ch 
 
 
Wigoltingen, im Februar 2011 RG/EH 
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